
Gemeinderat  Großdubrau Beschluss-Nr.  GR  08/02/2025

Beratungsfolge

Name  des

Ausschusses

bzw.  Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat

" empfohlen

" beschlossen

" zurück  verwiesen

öffentlich/

nicht

öffentlich

Gemeinderat 27.02.2025 4 beschlossen öffentlich

_

Berufung  der Funktionsträger  der Freiwilligen  Feuerwehr  Großdubrau  nach  § 14 Abs.  13 der

Feuerwehrsatzung  der  Gemeinde  Großdubrau

4.3  Berufung  des  Stellvertretenden  Ortswehrleiters  Großdubrau

Beschlusstext:  a

Der Gemeinderat  der Gemeinde  Großdubrau  stimmt  dem  Ergebnis  der  Anhörung  der nach

§ 14 Abs.  1 der Feuerwehrsatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  Wahlberechtigten  (Aktive  der

Ortswehr  Großdubrau)  vom  07.02.2025  zum  Berufungsvorschlag  für  den  Kameraden  Tom  Schuster

zu. Er wird vom Bürgermeister  ab 01.03.2025  urid  bis  zum  Ende der  Berut:ungsdauer  nach § 17 Abs.
3 SächsBRKG  zum  Stellvertretenden  Ortswehrleiter  der  Ortswehr  Großdubrau  berufen.

GesetzIicheAnzahlderMitgIiederdesGemeinderates:  14+Bürgermeister

davonanwesend:  15

Ja - Stimmen:  15  '

Nein  - Stimmen:  0

Stimmenthaltungen:  0

Bemerkungen:  Aufgrund  des  § 20 der  Sächsischen  Gemeindeordnung  war  kein  Mitglied  des

Gemeinderates  von  der  Beratung  und  Beschlussfassung

<:IJ"7%
r

i,,&"'

Großdubrau,den28.02.2025 usch (,Me
HaushaItsmäßigeVeranschlagung  ' """  '

im  -Produkt  -Kostenstelle  -Konto

Bearbeitungsvermerk:

veröffentlicht  am:  Ausgabe  Bautzen:

im Elektronischem  Amtsblatt  der  Gemeinde  Großdubrau  gemäß

Bekanntmachungssatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  vom  22.03.2024


